
1 | 263

Ausgabe 263 · 03 / 2023

Eigenheimer
WIR

Fo
to

©
Li

 D
in

g/
Ad

ob
e.

St
oc

k

S E I T  Ü B E R  3 0  JA H R E N  I N  B R A N D E N B U R G  U N D  B E R L I Nwww.eigenheimer.de

Das Fachblatt für den Verband der Eigenheim- und Grundstücksbesitzer Brandenburg und Berlin 1990 e.V.

Grundsteuer-
Reform
Wir geben Antworten auf die 
wichtigsten Fragen Seite 9

Wir laden ein: 
25. November

Stammtischrunde
zum Jahresausklang

Vorgestellt: Unser neuer Vorstand

Vielfalt: Deutsche Waldtage 2023
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WIR FÜR SIE

• Rechtsanwältin 
  INES REICHE

· Zivilrecht                     · Verkehrsrecht           · Sozialrecht
· Verwaltungsrecht       · Arbeitsrecht               · Familienrecht               

• Rechtsanwältin und Mediatorin
  UTE WENZEL  

· Miet- und Wohneigentumsrecht                     · Erbrecht      
· Familienrecht                                                   · Arbeitsrecht 

• Rechtsanwalt
  ACHIM BEDENK

Fachanwalt für:             · Verwaltungsrecht     · Erbrecht
                                       · Immobilien- und Grundstücksrecht       
                                       · Arbeitsrecht              · Sozialrecht   

• Rechtsanwalt 
  THOMAS WINKLER

Fachanwalt für:             · Verkehrsrecht           · Ordnungswidrigkeit  
                                        · Strafrecht

• Rechtsanwalt  
  ANDREAS STEFFEN

 · Immobilienrecht       · Sozialrecht                  · Erbrecht
 · Baurecht                    · Verwaltungsrecht       · Strafrecht

• Bauberatung 
  SVEN MÜLLER

Dipl.-Ing. / Ingenieurbüro Bad Schmiedeberg
bautechnische Gesamtplanung

• Bauberatung 
  HARALD SCHULZ

Bauplanungsbüro Schulz
Anbau / Umbau, Gesellschaftsbau, Industrie- und Gewerbebauten, 
Renovierung / Sanierung, Sport- und Freizeitbauten

• Mediator 
  SIEGFRIED VAHLPAHL

Mediation Vahlpahl
Cottbuser Straße 11, 15711 Königs Wusterhausen
www.mediation-vahlpahl.de

• Immobilienberatung 
  KLAUS-DIETER JAKOB

Kostenlose Bewertung
Individuelle Immobilien-Beratung

• Versicherungsberatung
  DOREEN NEUJAHR
 

ERGO Versicherung Hauptagentur
Bahnhofstraße 13, 15711 Königs Wusterhausen
Mail: doreen.neujahr@ergo.de

Unsere Rechtsanwälte & Berater für Sie
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  Ilsemarie Kunz

IHRE 
GESCHÄFTSFÜHRERIN

  

BÜRO- 
UND POSTANSCHRIFT

Verband der Eigenheim- 
und Grundstücksbesitzer 
Brandenburg und Berlin 
1990 e.V.
Wilhelm-Blos-Straße 2
12623 Berlin-Mahlsdorf

UNSERE
SPRECHZEITEN

GESCHÄFTSSTELLE
täglich 10.00 – 17.00 Uhr

VORSTAND
Dienstag und Donnerstag,
10.00 – 16.00 Uhr

MITGLIEDERVERWALTUNG
Dienstag, 10.00 – 14.00 Uhr

SO ERREICHEN 
SIE UNS

TELEFON: 030 / 565 845 27
FAX: 030 / 565 929 78
E-MAIL: info@eigenheimer.de

MEHR INFOS:
www.eigenheimer.de

Wir informieren an dieser Stelle noch mal 
darüber, dass im Mitgliedsbeitrag für den 
Verband grundsätzlich kein Rechtsschutz 
enthalten ist. 
Nachfragen der Mitglieder werden natür-
lich beantwortet, soweit diese allerdings 

über eine allgemeine Beantwortung hin-
ausgehen und in eine rechtliche Beratung 
oder Vertretung münden, fallen Gebühren 
an, welche soweit eine gesonderte Rechts-
schutzversicherung besteht, darüber abge-
rechnet werden können. 

Aber auch bei einer Rechtsschutzversiche-
rung sind eine etwaige Selbstbeteiligung 
sowie bei Problemen im Zusammenhang 
mit dem Grundstück, eine Einbeziehung 
des Grundstücks in den Rechtsschutz, zu 
beachten. 

Alle Beratungsanfragen und Termine werden nur über die Geschäftsstelle vergeben: Telefon 030 565 845 27.
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Liebe Mitglieder,

Wir freuen uns jetzt schon auf unsere

Stammtischrunde am 25.11.2023, 
von 12.00 bis 15.00 Uhr, 
im Restaurant Mutterwelt 

Bahnhofsschlag 1, 15827 Blankenfelde-Mahlow, 
OT Dahlewitz.

Wir möchten Sie einladen, zu den Themen: 
· Grundsteuer, 
· Energiebilanz, 
· Wie werden wir in Zukunft heizen?

… und auch über andere Themen, die unsere Eigenheimer interessieren 
und wo Fragen bestehen, gemeinsam, in hoffentlich großer Runde, angeregt 
zu diskutieren.

Damit wir besser planen können, bestätigen Sie bitte in der Geschäftsstelle, 
bei Frau Kunz, Ihre Teilnahme.
Bis dahin eine schöne Zeit und bleiben Sie alle gesund,

Ihre Geschäftsführerin 
Ilsemarie Kunz.

WIR LADEN EIN

Bitte schon 
vormerken.

STAMMTISCHRUNDE ZUM JAHRESAUSKLANG
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IN EIGENER SACHE

wie in unserem Eigenheimer Ausgabe 
01/2023 und 02/22023  angekündigt, 
fand am 17.06.2023 im Restaurant 
„Mutterwelt“ in Dahlewitz unsere 
Mitgliederwahlversammlung statt.  

In einer vorgeschalteten Telefonaktion 
durch unseren Vorstand wurden viele 
Mitglieder nochmals erinnert. Erfreu-
lich hierbei war das positive Feedback 
unserer Mitglieder zur Verbandsarbeit. 
Viele Fragen konnte unser Vorstand-
steam am Telefon zur Grundsteuerre-
form und zum anhängigen Klageverfah-
ren, welches die Verfassungsmäßigkeit 
der Grundsteuer infrage stellt, mit dem 
aktuellen Sachstand beantworten. 

Mit 19 Mitgliedern unseres Vereins 
startete unsere Mitgliederwahlver-
sammlung mit den Rechenschaftsbe-
richten und der Diskussion zur Än-
derung des §6 in der Satzung (siehe 
nachfolgende Seiten 7 und 8.)

Der Vorschlag zur Reduzierung der 
Vorstandsmitglieder von 5 auf 3, wurde 
von den Mitgliedern einstimmig ange-
nommen. 

Dem Rechenschaftsbericht, vorge-
stellt von Herrn Dr. Quednau und dem 
Finanzbericht, vorgestellt von Frau 
Kunz, wurde zugestimmt. 
Begründet durch Beitragsrückstände 
schließt der Finanzbericht 2022 mit 
einem leicht negativen Ergebnis, wel-
ches aus den vorhandenen Rücklagen 
des Vereins gedeckt werden konnte. 

Unsere Mitglieder sorgten für einen 
ständigen Informationsfluss und unser 
Vorstand demonstrierte in Gemeinde-
versammlungen mit Politik und Bür-
gern Geschlossenheit, Engagement, 
um „best practics“ z.B. alternative 
Finanzierungsmodelle von Sandstra-
ßensanierungen mit Kostensenkungen 
für den Bürger transparent zu machen. 

Wir für Sie: Beratung inklusive

Eine Vielzahl unserer Mitglieder ha-
ben im vergangenen Berichtszeitraum 
auf unsere Beratungsangebote zur 
Rechtsberatung, Bauberatung, Finan-
zierung- und Versicherungsberatung 
und Firmenangebote zugegriffen und 
sich über die professionelle Unter-

stützung unserer vertrauensvollen 
Partner gefreut. Unsere durchgeführ-
ten Stammtischrunden und Mitglie-
derversammlungen in unserer Loka-
tion „Mutterwelten“, wurden immer 
mit guter Beteiligung und angeregten 
fachlichen Diskussionen durchgeführt. 
Festzumachen ist dies daran, dass 
in der Regel 3 Stunden geplant wa-
ren und daraus angenehme 5 Stun-
den mit Ihnen unseren Mitgliedern 
ein angeregter Erfahrungsaustausch 
stattfinden konnte. Aber auch unser 
Telefondienst wurde umfassend und 
kontinuierlich genutzt, so dass wir mit 
Rat und Tat zur Seite stehen konnten.

Die Grundsteuererklärung war für 
unserer Mitglieder eine echte Heraus-
forderung. Ein „heißer“ Stammtisch 
zu diesem Thema, viele telefonische 
Nachfragen aber auch unser Eigen-
heimer halfen unseren Mitgliedern die 
Grundsteuererklärung elektronisch zu 
erstellen und diese komplexe Materie 
besser zu verstehen.

Liebe Mitglieder, 

Rückblick: Unsere Mitgliederwahlversammlung vom 17. Juni 2023 

Herr Kandziora (vorn im Bild), unser neuer Vorstandsvorsitzender, 
und Herr Dr. Quednau bei den Ausführungen zum Thema Grundsteuer.

Unsere Mitglieder verfolgten mit 
Interesse die Rechenschaftsberichte.
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IN EIGENER SACHE

Konrad Michael Kandziora
Vorsitzender

Christina Schoechert
Stellvertretende Vorsitzende

Siegfried Vahlpahl

Marketing
Verbands-Zeitung

Layout + Grafik 
Cornelia Aschenbrenner

Verbands-Website
Pflege + Aktualisierung

Nancy Haak

Finanzbuchhaltung
Gerlind Marchwicki

Buchhaltung

DER VORSTAND

UNSERE MITGLIEDER

 DER BEIRAT

Ilsemarie Kunz
Geschäftsführerin

Dr. Friedbert Quednau

Harald Schulz

Gemeinsam mit unserer Redaktionsun-
terstützung Frau Aschenbrenner, konn-
te unser Eigenheimer 4 x im Jahr mit 
interessanten Beiträgen gefüllt wer-
den. Danke an unsere Mitglieder für 
das positive Feedback über Aktualität 
und Qualität unserer Zeitung. 

Lesen Sie uns auch online

Wussten Sie schon, auch unser „Eigen-
heimer“ wird online bereitgestellt. 
http://www.eigenheimer.de/der-ver-
ein/mitgliedszeitung/

         oder per QR-Code:
         Einfach scannen 
         und lesen!

Unser Vorstand wurde für die ver-
gangene Wahlperiode entlastet und 
dem scheidenden Vorstand   für sei-
ne ehrenamtliche, unermüdliche Tä-
tigkeit gedankt. Unserem bisherigen 
Vorsitzenden, Hr. Dr. Quednau wurde 
in besonderer Weise für seine ehren-
amtliche Tätigkeit unser Dank ausge-
sprochen.

Im Anschluss stellten sich die Kan-
didaten für den neuen Vorstand und 
Beirat vor. 
In Einzelwahlgängen wurden folgen-
de Kandidaten gewählt und haben die 
Wahl angenommen:

  

  Herr Konrad Michael Kandziora 
  Vorsitzender des Vorstands

  Frau Christina Schoechert
  Stellvertreterin des Vorsitzende       

  Frau Ilsemarie Kunz
  Geschäftsführerin

  Herr Dr. Friedbert Quednau
  Beirat     

  Herr Harald Schulz
  Beirat     

  Herr Siegfried Vahlpahl
  Beirat

Alle Wahlergebnisse wurden ein-
stimmig angenommen.
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Nach der erfolgreichen Mitglieder-
wahlveranstaltung sorgte der Chef 
des Restaurants „Mutterwelt“, Herr 
Walter, wieder für unser leibliches 
Wohl, so dass sich jeder mit Speis 
und Trank stärken konnte, um im 
Anschluss nochmals eine angeregte 
Diskussion zum Sachstand Grund-
steuerreform zu führen. 

Thema Grundsteuer

Eine von Herrn Dr. Quednau entwi-
ckelte Exceltabelle erzeugte nach 
Eingabe der Eckdaten eines Grund-
stücks eine Hochrechnung der zu-
künftigen Grundsteuer, wobei mit 
dem bisherigen Hebesatz gerechnet 
wurde. 

Die Hebesätze für die Grundsteuer-
reform in Kommunen und Gemein-
den sind noch nicht bekannt, so dass 
sich in der Regel eine deutliche Er-
höhung der Grundsteuer mit dem 
bisherigen Hebesatz ergab. 

Kurz und knapp unsere Sicht zur 
Grundsteuerreform:

Was hat sich geändert?
· Neue komplizierte Rechnerei mit  
  dem „Ertragswert“
· aber keine wirklich neuen Ergebnisse

Haben wir „Schlimmes“ zu erwarten?
· Nein, wenn die Kommunen ihre 
 „Hebesätze“ anpassen.
· Ja, wenn sie es nicht tun.

Was ist gut und schlecht 
an der Reform?
· gut ist: Grundsteuerwert ~ 
  Verkehrswert
· Eine eigentlich gute Idee wurde    
  schlecht umgesetzt: inkonsequent, 
  umständlich bürokratisch, 
  unzeitgemäß.

Was können wir tun?
· Freie Wähler unterstützen wegen   
  der Hebesatzanpassung.
· Ausgang der Verfassungsklage ab-
  warten. 

Wir werden mit unserem Verein wei-
terhin Einfluss nehmen und mit der 
Politik reden. 

In guter Tradition erfreute uns unser 
Partner Herr Geisler mit seiner Bau-
tenschutz-Firma mit einem kurzen 
Fachvortrag über Fenster-, Holz- und 
Dachsanierung und unsere Mitglie-
der konnten mitgebrachte Exponate 
anschauen und viele Fragen stellen.

Eine erfolgreiche Mitgliederwahl-
veranstaltung ging um 18.00 Uhr zu 
Ende und unser Vorstand folgte der 
Einladung unserer stellvertretenden 
Vorsitzenden, Frau Schoechert, um 
mit zwei gespendeten Flaschen Rot-
käppchen Sekt den Tag ausklingen zu 
lassen.
Danke an unsere Mitglieder für die 
Teilnahme, danke und Erfolg dem 
neuen Vorstand.

Konrad Michael Kandziora

IN EIGENER SACHE

Herzlichen Dank 
an das Restaurant "Mutterwelt".

Herzlichen Dank an Herrn Geissler für seinen informativen Fachvortrag;
hier an der Seite mit Frau Kunz, der Geschäftsführerin des Verbandes.

Rückblick: Unsere Mitgliederwahlversammlung vom 17. Juni 2023
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IN EIGENER SACHE

§ 1 Name und Sitz
(1) Der Verband führt den Namen „Verband 
der Eigenheim- und Grundstücksbesitzer 
Brandenburg und Berlin 1990 e.V.“.
(2) Der Verband hat seinen Sitz in Berlin und 
ist im Vereinsregister eingetragen.

§ 2 Zweck
(1) Der Verband ist eine unabhängige und 
überparteiliche Vereinigung zur Vertretung 
der Interessen und Rechte von Personen, die 
im Land Brandenburg, im Land Berlin oder 
den angrenzenden Bundesländern Eigentum 
oder Besitz an Grundstücken haben oder er-
werben wollen.
(2) Zweck des Verbandes ist die selbstlose 
Unterstützung und Beratung der in Abs. 1 
genannten Personen im Sinne konfliktarmer
Lebensmöglichkeiten in einem natürlichen 
Wohnumfeld.
(3) Der Satzungszweck wird insbesondere 
erreicht durch persönliche und telefonische 
Beratung, durch besondere Konditionen bei
der Rechtsberatung durch assoziier-
te Rechtsanwälte und bei Abschluss von 
Rechtsschutzversicherungen, durch Heraus-
gabe einer Mitgliederzeitung, durch Inter-
essenaustausch und -vertretung zu landes- 
und kommunalpolitischen Themen.
(4) Die Mittel des Verbandes dürfen nur für 
die satzungsgemäßen Zwecke verwendet 
werden. Der Verband ist selbstlos tätig; er 
verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaft-
liche Zwecke. Die Mitglieder erhalten keine 
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
Es darf keine Person durch Ausgaben, die 
dem Zweck des Verbandes fremd sind oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütung 
begünstigt werden.

§ 3 Mitgliedschaft
(1) Mitglied kann jede natürliche Person, die 
die Ziele des Verbandes unterstützt und im 
Land Brandenburg, im Land Berlin und den 
angrenzenden Bundesländern Grundeigen-
tum oder –besitz hat oder erwerben will, 
sowie jede juristische Person mit Sitz im 
Land Brandenburg, im Land Berlin und den 
angrenzenden Bundesländern werden.
(2) Die Aufnahme als Mitglied erfolgt durch 
den Vorstand auf schriftlichen Antrag. Im 
Falle einer Ablehnung des Aufnahmeantrags 
kann die Entscheidung durch die Mitglieder-
versammlung beantragt werden, die mit ein-
facher Mehrheit über die Aufnahme
entscheidet.

(3) Jedes Mitglied erhält mit seiner Aufnah-
me eine Mitgliedsnummer. Die Mitgliedschaft 
berechtigt zur Inanspruchnahme der Leis-
tungen des Verbandes.
(4) Die Mitgliedschaft endet
1. durch Austritt
2. durch Ausschluss
3. durch den Tod
(5) Ein Austritt ist mit sofortiger Wirkung 
durch schriftliche Erklärung gegenüber dem 
Vorstand möglich. Eine anteilige Beitrags-
rückerstattung erfolgt nicht.
(6) Der Ausschluss eines Mitglieds kann 
durch einfachen Mehrheitsbeschluss des 
Vorstandes erfolgen
1. bei grobem Verstoß gegen die Satzung 
oder gegen die Interessen des Verbandes 
oder bei Schädigung des Ansehens
des Verbandes;
2. bei Verzug mit drei Mitgliedsbeiträgen 
trotz Mahnung. Vor dem Beschluss nach 
Satz 1 Nr. 1 ist das betroffene Mitglied zu 
hören. Gegen den Beschluss kann das Mit-
glied bei der nächsten Mitgliederversamm-
lung Beschwerde einlegen. Diese Mitglie-
derversammlung entscheidet dann durch 
Beschluss mit einfacher Mehrheit über den 
Ausschluss. Bis zur Entscheidung besteht 
die Mitgliedschaft fort.
(7) Bei Beendigung der Mitgliedschaft er-
lischt jeder Anspruch gegenüber dem Ver-
band.
(8) Die Mitglieder haben das Recht,
1. an Versammlungen und Veranstaltungen 
des Verbandes teilzunehmen, abzustimmen 
und Vorschläge zu unterbreiten;
2. den Rat und die Unterstützung des Ver-
bandes zu beanspruchen.
(9) Die Mitglieder haben die Pflicht,
1. die gemeinschaftlichen Interessen des 
Verbandes wahrzunehmen, bei der Errei-
chung seiner Ziele zu unterstützen und für 
seine Ziele zu werben;
2. den Mitgliedsbeitrag zu entrichten, dessen 
Höhe sich nach der Beitragsordnung richtet, 
die durch die Mitgliederversammlung be-
schlossen wird. Ein Ehegatte ist von der Ent-
richtung des Mitgliedsbeitrags befreit, solan-
ge der andere Ehegatte den Mitgliedsbeitrag 
entrichtet (Partnermitgliedschaft).

§ 4 Organe des Verbandes
Die Organe des Verbandes sind
1. die Mitgliederversammlung,
2. der Vorstand,
3. der Beirat.

§ 5 Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung ist neben den 
in der Satzung erwähnten Fällen zuständig 
für
1. die Wahl und Abwahl des Vorstandes;
2. die Festlegung der Richtlinien der Ver-
bandsarbeit;
3. die Entgegennahme des Jahres- und Kas-
senberichts sowie die Entlastung des Vor-
standes;
4. Satzungsänderungen;
5. die Festsetzung der Beitragsordnung;
6. die Bildung besonderer Ausschüsse;
7. die Auflösung des Verbandes.
(2) Die ordentliche Mitgliederversammlung 
ist mindestens einmal jährlich schriftlich 
mindestens vier Wochen vor dem Termin 
unter Mitteilung der Tagesordnung vom Vor-
stand einzuberufen.
(3) Der Vorstand kann jederzeit eine außer-
ordentliche Mitgliederversammlung einbe-
rufen. Er ist dazu verpflichtet, wenn min-
destens ein Drittel der Mitglieder dies unter 
Angabe von Grund und Zweck verlangen. 
Die Einladung hat gemäß der Form nach Abs. 
2 zu erfolgen.
(4) Jedes Mitglied kann bis zu 14 Tage vor 
der Mitgliederversammlung oder als Tisch-
vorlage Anträge zur Tagesordnung stellen.
Jedes Mitglied ist stimmberechtigt und muss 
seine Stimme persönlich abgeben.
(5) Die Mitgliederversammlung ist ohne 
Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mit-
glieder beschlussfähig, soweit die Einladung 
gemäß der Form nach Abs. 2 erfolgt ist.
(6) Beschlüsse werden mit einfacher Mehr-
heit der anwesenden Mitglieder gefasst, so-
weit nicht das Gesetz oder die Satzung etwas
anderes vorsehen. Bei Stimmengleichheit 
gilt der Antrag als abgelehnt. Für Satzungs-
änderungen und den Beschluss der Beitrags-
ordnung ist eine Mehrheit von zwei Dritteln 
der anwesenden Mitglieder erforderlich. Auf 
Verlangen eines Mitglieds ist geheim abzu-
stimmen, mit Ausnahme von Abstimmungen 
über Satzungsänderungen.
(7) Die Mitgliederversammlung wird von ei-
nem Versammlungsleiter geleitet, der vom 
Vorstand bestimmt wird. Zu Beginn der Mit-
gliederversammlung ist ein Schriftführer zu 
wählen. Über die Versammlung ist ein Pro-
tokoll anzufertigen, das vom Versammlungs-
leiter und vom Vorsitzenden zu unterschrei-
ben ist. Die Protokolle sind zehn Jahre lang 
aufzubewahren. Ein Ergebnisprotokoll ist in 
der nächsten Mitgliederzeitung zu veröffent-
lichen.

WIR FÜR SIE: unsere neue Satzung
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§ 6 Vorstand
(1) Der Vorstand besteht aus drei stimmbe-
rechtigten Mitgliedern, die folgende Ämter 
ausüben:
1. der/die Vorsitzende
2. dem/der stellvertretende Vorsitzende
3. dem/der Geschäftsführer/in

(2) Der Vorstand im Sinn des § 26 BGB be-
steht aus dem/der Vorsitzenden, dem/der 
stellvertretende Vorsitzenden und dem/der 
Geschäftsführer/in, von denen jeweils zwei 
Mitglieder gemeinsam den Verband gericht-
lich und außergerichtlich vertreten.
(3) Der Vorstand ist für alle Angelegenhei-
ten des Verbandes zuständig. Er vollzieht 
die Beschlüsse der Mitgliederversammlung, 
führt die laufenden Geschäfte des Verbandes 
und verwaltet das Verbandsvermögen. Die 
Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig; 
sie haben Anspruch auf Ersatz ihrer Aufwen-
dungen.
(4) Der Geschäftsführer führt die laufenden 
Geschäfte des Verbandes. Er kann für seine 
Tätigkeit ein angemessenes Gehalt erhalten.
(5) Die Vorstandsmitglieder werden von der 
Mitgliederversammlung für drei Jahre ab 
Durchführung der Wahl mit einfacher Mehr-
heit gewählt. Die Besetzung der Vorstands-
ämter erfolgt durch einfachen Beschluss des 
Vorstandes. Eine Wiederwahl ist zulässig. 
Bis zur Wahl eines neuen Vorstandes bleibt 
der Vorstand auch nach Ablauf der Amtszeit 
im Amt. Die Mitgliederversammlung kann 
den Vorstand oder einzelne seiner Mitglieder 
jederzeit mit einer Mehrheit von zwei Dritteln 
der anwesenden Mitglieder abberufen.

(6) Im Falle des vorzeitigen Ausscheidens 
eines ordentlichen Vorstandsmitglieds rückt 
nach Beschluss des Vorstandes ein Beirats-
mitglied als stimmberechtigtes Vorstands-
mitglied nach.
(7) Der Vorstand tritt bei Bedarf, jedoch in 
der Regel einmal monatlich zusammen. 
Beschlüsse des Vorstandes werden mit ein-
facher Mehrheit der anwesenden stimmbe-
rechtigten Mitglieder getroffen. Der Vorstand 
ist beschlussfähig, wenn die Hälfte seiner 
stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist.
(8) Der Vorstand legt jährlich vor der or-
dentlichen Mitgliederversammlung über die 
Verwendung der Mitgliedsbeiträge und über 
seine Tätigkeit Rechenschaft ab. Bei verän-
derter Haushaltslage schlägt der Vorstand 
eine neue Beitragsordnung vor. Diese bedarf
der Zustimmung von zwei Dritteln der Stim-
men der Mitgliederversammlung.

§ 7 Beirat
Dem Vorstand kann ein Beirat mit bis zu vier 
Mitgliedern zur Seite stehen, die aus den 
Reihen engagierter Mitglieder von der Mit-
gliederversammlung für die Dauer von drei 
Jahren gewählt werden. Die Mitglieder des 
Beirates haben das Recht, an den Vorstands-
sitzungen teilzunehmen, sowie Anregungen, 
Hinweise und Vorschläge zu unterbreiten. 

§ 8 Datenschutz
Der Verband erhebt von seinen Mitgliedern 
Daten gemäß seiner Datenschutzordnung.
Der Verband veröffentlicht Daten eines Mit-
glieds in der Verbandszeitschrift nur nach 
vorheriger Zustimmung des Mitglieds.

§ 9 Auflösung des Verbandes
(1) Die Auflösung erfolgt durch Beschluss 
der Mitgliederwahlversammlung mit Zustim-
mung von drei Vierteln aller anwesenden 
Mitglieder.
(2) Bei Auflösung des Verbandes oder bei 
Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Verbandsvermögen an einen gemeinnützigen 
Verein im Land Brandenburg, der es unmit-
telbar und ausschließlich für gemeinnützige 
oder mildtätige Zwecke zu verwenden hat.

§ 10 Inkrafttreten
Die Satzung ist mit der Annahme durch die 
Mitgliederwahlversammlung am 17. Juni 
2023 neu gefasst worden und an diesem Tag 
in Kraft getreten.

Beschlossen auf der Gründungsversamm-
lung am 26. November 1990 in Ludwigsfelde.
Zuletzt geändert auf der Mitgliederversamm-
lung am 17. Juni 2023.

BEITRAGSORDNUNG
1. Zur Bestreitung der dem Verband entste-
henden Kosten wird ein Mitgliedsbeitrag er-
hoben. Er ist von jedem Mitglied zu bezahlen.
Bei Ehepaaren ist der Beitrag nur von einer 
Person zu zahlen; für die andere Person ist 
die Mitgliedschaft frei.

2. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 6,00 Euro pro 
Monat. Rentnerinnen und Rentner zahlen den 
halben Monatsbeitrag.

3. In Fällen unzumutbarer Härte kann der 
Vorstand auch einen geringeren Mitglieds-
beitrag ohne Auswirkungen auf die Rechte 
des Mitglieds festlegen.

4. Mitglieder können durch freiwillig höhere 
Beiträge oder Spenden die Arbeit des Ver-
bandes unterstützen, ohne dabei besondere
Rechte zu erwerben.

5. Der Beitrag ist als Jahresbeitrag im vor-
aus für ein Mitgliedsjahr zu entrichten. 
Er ist in der Regel auf das Konto des Verban-
des zu überweisen. Bei Überweisung ist die 
Mitgliedsnummer als Verwendungszweck 
anzugeben. Mit dem Vorstand kann ein ande-
rer Zahlungsmodus vereinbart werden, ins-
besondere eine Einzugsermächtigung
erteilt werden. 

Der Überweisungsbeleg ist gegebenenfalls
als Nachweis der Beitragszahlung bei Inan-
spruchnahme von Beratungsleistungen vor-
zulegen.

6. Die Mitgliedsbeiträge werden ausschließ-
lich für Kosten und Leistungen des Verban-
des verwendet.

IN EIGENER SACHE
WIR FÜR SIE: unsere neue Satzung

Bleiben Sie 
informiert: 
Alle neuen Infos 

finden Sie auch unter 
www.eigenheimer.de
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Wenn bei Versteigerungen „der Hammer 
fällt“, ist klar, zu welchem Preis ein Ei-
gentum wechselt. Bei der Grundsteu-
erreform sollte es ähnlich zugehen. Bis 
zum dritten Hammerschlag sollte man 
seinen Vorschlag unterbreiten können. 

Zumindest im Land Brandenburg gibt 
es eine solche Parallele leider nicht und 
keine abschließende Klarheit für die Be-
teiligten. Wie in München und Stuttgart 
hätte man die zugrunde liegende Bun-
desgesetze modifizieren oder ablehnen 
können. Stattdessen wurde alles ohne 
parlamentarische Aussprache in Lan-
desrecht überführt. Niemand konnte 
„mitreden“, kein Landtagsabgeordneter 
und wir Eigenheimer schon gar nicht. 
Normalerweise wird diskutiert und erst 
nach einer „3. Lesung“ fällt im Parla-
ment der Hammer“.
Im Dezember 2020 konnte ich an ei-
ner Videokonferenz teilnehmen, wo die 
Brandenburgische Finanzministerin ihre 
damaligen Vorstellungen darlegte. 
Die Ministerin erklärte nicht, welche 
Vorteile die veränderte Grundsteuer-
Berechnung haben soll und ging nicht 
auf Fragen ein. Nun, da man „Nägel ohne 
Köpfe“ eingeschlagen und die ersten 
Grundsteuerwert-Bescheide verschickt 
hat, rauft man sich die Haare. 
Was bedeuten diese Begriffe „Ertrags-
verfahren“, „Vervielfältiger“ und „kapi-
talisierter Reinertrag“. Muss man die-
ses „Bürokratenchinesisch“ verstehen? 
Sollte man gegen einen Bescheid vor-
sorglich „Einspruch erheben“? 

Wer im Internet das Stichwort „Grund-
steuerreform“ eingibt, erfährt von Hun-
derttausenden noch nicht abgegebener 
Erklärungen und Millionen Einsprüchen.

Wer denkt, mit dem derzeitigen Grund-
steuerwert-Bescheid sei die Sache erle-
digt, der irrt. Das Thema ist noch lange 
nicht „vom Tisch“ – ganz im Gegenteil! 
Wir Eigentümer werden auch zukünftig in 
die Pflicht genommen, über das Internet 
eigenverantwortlich Erklärungen abzu-
geben. Wer aber nicht weiß, wie gerech-
net wird, der versteht auch nicht, wann 
er was melden muss und wie seine Steu-
er steigt. Mit den Bescheiden erhält man 
mehr als eine Seite unverständliche und 
überflüssige Rechtsmittelbelehrungen, 
ohne dass die Widerspruchs-Chancen er-
kennbar werden. 

Als Physiker könnte ich erklären, wie 
das Weltall vor 13 Milliarden Jahren ent-
stand und warum sich darin „Schwarze 
Löcher und Galaxien“ bildeten. 
Beruflich habe ich Tausenden in 
Deutschland tätiger Strahlenschützer 
erklärt, worauf es bei der Anwendung 
von Radioaktivität und Röntgenstrahlen 
ankommt. Wozu aber die neue kompli-
zierte Grundsteuer-Berechnung gut sein 
kann, das bereitete mir Kopfweh. 
Als Eigenheimer-Verband haben wir die 
Aufgabe, zu „verstehen, aufzuklären, 
sowie Vor- und Nachteile zu benennen“. 
Wir lassen kein Mitglied mit Fragen „im 
Regen stehen“. Darum haben wir die 
neue Grundsteuer im Workshop und in 
der Jahreshauptversammlung themati-
siert. Und auf dem für Ende November 
geplanten Jahresend-Treffen wird die-
ses Thema eine Rolle spielen. 
Nachfolgend beginne ich mit der Darstel-
lung dessen, was ich verstanden habe, 

in Form von Fragen und Antworten. 
Nach der noch einigermaßen interes-
santen Mathematik musste ich mich mit 
einer sehr ungeliebten Frage beschäf-
tigen: Wann und wieso hat man diese 
für „Normalverbraucher“ unverständ-
liche Rechnerei festgelegt? Ich musste 
also widerwillig im Internet nach den 
entsprechenden Gesetzen suchen. Und 
damit soll dann auch folgerichtig mein 
Frage-Antwort-Katalog beginnen. 
In der nächsten Ausgabe geht es dann 
insbesondere darum, weshalb unbe-
baute und Erholungs-Grundstücke nach 
dem einfachen Sachwert-Verfahren und 
Wohngrundstücke angeblich nach dem 
komplizierten Ertragswert-Verfahren 
besteuert werden. Und schließlich sollte 
noch einmal klar werden, inwiefern das 
neue Rechenmodell denn nun „gerech-
ter“ ist als das alte. Im Moment ist noch 
unklar, wer von uns zukünftig mehr oder 
weniger bezahlen soll. Wir könnten aber 
eine Statistik der erwarteten Verände-
rungen für unsere Mitglieder erarbeiten 
und veröffentlichen. 
Darum mitmachen, Probleme und Er-
gebnisse sammeln und sich zum Treffen 
am 25.11.23 anmelden!

Ich bin Herrn Konrad Kandziora dankbar, 
dass er bei der letzten Mitgliederwahl-
versammlung den Vorsitz unseres Eigen-
heimer-Verbandes übernahm. 
Sofern es meine Gesundheit zulässt, will 
ich die Arbeit im Beirat weiterhin unter-
stützen und meine Meinung sagen zu al-
lem, was mir wichtig erscheint. Wir lesen 
und hören also weiterhin voneinander 
und lassen uns nicht entmutigen. 

Bleiben Sie interessiert!        
Ihr Friedbert Quednau

DAS AKTUELLE THEMA: Grundsteuerreform 

RECHT & GESETZ

Grundsteuerreform 
zum Ersten, Zweiten 
und zum ???
Beitrag von Dr. Friedbert Quednau

Warum?
Wieso? Weshalb?
Wir bleiben dran.
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Frage 1: 
Wozu wird die Grundsteuer verwendet?
Durch die Grundsteuer bekommen die 
Städte und Gemeinden zum größten Teil 
ihre Einnahmen. Ihrer „Erhebung“ lie-
gen geschätzte Grundstücks-Werte zu-
grunde, die man bislang Einheits-Werte 
nannte. Ab 2025 sind die Grundsteuer-
Werte die Berechnungsgrundlage. 

Frage 2: 
Warum wurden Einheitswerte durch 
Grundsteuer-Werte ersetzt? 
Angeblich, weil es die Bundesverfas-
sung-Richter entschieden hätten, die 
alte Berechnung sei „ungerecht“. 
Einzelheiten über die Art der Ungerech-
tigkeit wurden aber nicht „publiziert“.
Tatsächlich, weil Grundstücke eine Form 
von Kapitalanlage sind und die Grund-
steuer-Werte unterscheiden sich nicht 
allzu sehr von „Verkehrswerten“, zu de-
nen Immobilien tatsächlich gehandelt 
werden. Es geht nicht um den momen-
tanen „ideellen Nutzen“ für den Eigen-
tümer, sondern um „langfristig sparba-
res Geld“. Und da hört bekanntlich die 
Freundschaft auf!

Frage 3: 
Auf welcher gesetzlichen Grundlage 
beruht die Erhebung der Grundsteuer? 
Das Grundsteuergesetz GrStG fordert: 
Wenn Grundsteuer erhoben wird, dann
> muss das nach dem 
   Bewertungsgesetz BewG geschehen.
> sind einige Rechtsträger befreit
  (z.B. Kirchen, Krankenhäuser usw.) 

> ist auszugehen vom Messbetrag =   
   Grundsteuer-Wert x Messzahl
> beträgt die Messzahl 0,00031 für  
   Wohngrundstücke und sonst 0,00034 
> entscheidet jede Gemeinde selbst, mit   
   welchem Hebesatz ein Messbetrag zur 
   jährlich fälligen Grundsteuer multipli-  
   ziert wird.

Frage 4: 
Welchen Spielraum haben die Kommu-
nen bei der Festlegung ihrer Hebesätze? 
Jede Gemeinde darf bis zur Jahresmitte 
die Hebesätze für das Folgejahr festle-
gen. Für gleichartig genutzte Grundstü-
cke (Wohnen, Land- und Forstwirtschaft, 
Gewerbe) muss der gleiche Hebesatz 
festgelegt werden.
Durch Regelung der Zuwendungen aus 
den Landeshaushalten wird vermieden, 
dass unverhältnismäßig hohe oder nied-
rige Hebesätze beschlossen werden.

Frage 5:
Welche „politische Bedeutung“ haben 
die 2024 festzulegenden Hebesätze? 
Die neuen Berechnungsverfahren liefern 
2- bis 4-fach, (in speziellen Fällen sogar 
10-fach) erhöhte Messbeträge! 

  Bei gleichbleibenden Hebesätzen 
  gäbe es 2025 einen sprunghaften 
  Anstieg des Steueraufkommens 
  zu Lasten der Bürger. 
  Die Hebesätze müssen also runter! 

Die Fraktion der „Freien Wähler“ hat 
im Potsdamer Landtag beantragt, mit 
landesrechtlich gebotenen Mitteln die 
erforderliche Absenkung der Hebesätze 
zu erreichen. Der Landtag hat dieses als 
unzulässige Einwirkung auf die Kommu-
nen abgelehnt.

Frage 6:
Wer wäre „schuld“, wenn die Mehrheit 
ab 2025 erhöhte Grundsteuern zahlen 
müsste? 
Schuld wäre nicht das neue Berech-
nungsverfahren, welches angeblich für 
ausgleichende Gerechtigkeit sorgt, in-
dem einige mehr, andere dafür aber we-
niger zahlen.
Schuld wären jene Gemeindevertreter 
und Stadtverordneten, die die Reform 
zum Anlass nehmen, zur Verwirklichung 
ihrer „Lieblingsziele“ wie Rathaus-Neu-
bau u.a. mehr Geld in die Gemeindekas-
sen zu spülen und die erforderliche Ab-
senkung der Hebesätze hintertreiben.
Schuld wären schließlich wir Bürger, 
wenn wir nicht willens oder in der Lage 
sind, unsere „Volksvertreter“ zu bürger-
nahen Entscheidungen zu zwingen.

Frage 7:
Wo kann ich die Gesetzestexte 
nachlesen? 
Grundsteuergesetz GrStG 
www.gesetze-im-internet.de/grstg_1973/ 
Bewertungsgesetz  BewG 
www.gesetze-im-internet.de/bewg/

Frage 8: 
Wer legt die Höhe der Grundsteuer fest?
Die Finanzämter:
> erlassen Bescheide über auf voll 100 €    
   abgerundete Grundsteuer-Werte.
> multiplizieren die Grundsteuer-Werte 
   zu Grundsteuer-Messbeträgen. 
Die örtlichen Volksvertretungen: 
> beschließen die Hebesätze 
   (derzeit im Bereich von 3 bis 8,1)
Die örtlichen Verwaltungen: 
> multiplizieren Messbeträge und 
   Hebesätze zur Grundsteuer und 
   schreiben die letzlich gültigen 
   Grundsteuerbescheide.

RECHT & GESETZ
DAS AKTUELLE THEMA: Grundsteuerreform 

Fragen und Antworten 
für Eigenheimer rund um 
die Grundsteuerreform.
Beitrag von Dr. Friedbert Quednau

Warum?
Wieso? Weshalb?
Wir bleiben dran.
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Frage 9: 
Welchen Sinn macht die Festlegung von 
Grundsteuer-Messbeträgen? 
Die sinnlose Ausweisung von Messbeträ-
gen ist nur der traditionellen deutschen 
Bürokratie geschuldet. 
Die Kommunen könnten „Grundsteuer-
Faktoren“ anstelle der Hebesätze be-
schließen und die Steuern unmittelbar 
aus den Grundsteuer-Werten berechnen. 
Man könnte also den überflüssigen Begriff 
„Messbetrag“ aus den Gesetzen streichen. 
Dazu müsste man aber das GrStG und das 
BewG ändern und das wollten die Bürokra-
ten offenbar nicht. Die Bevorzugung von 
Wohngrundstücken gegenüber sonstigen 
Grundstücken durch einen niedrigeren 
Messwert ist „albern“! Diese 10 % Unter-
schied „machen das Kraut auch nicht fett“.
Jeder Grundstückseigentümer kann 
seine ab 2025 geltende Grundsteuer 
demnächst ganz einfach im Kopf über-
schlagen, indem er etwa ein Drittel des 
beschiedenen Grundsteuer-Wertes mit 
dem erwarteten Hebesatz multipliziert. 
Wenn die Hebesätze vernünftigerweise 
gesenkt werden, müsste man nur die 
letzten drei Ziffern des Grundsteuer-
Wertes wegstreichen. 

Frage 10: 
In welchen zeitlichen Abständen erfol-
gen Neubewertungen des Finanzamts?
Als Hauptfeststellung (§221):
> erstmals zum 1. Januar 2022, 
> danach wiederholt alle 7 Jahre zum 
   1. Januar. 
Außer der 7-Jahres-Regel zum 1. Januar 
des Folgejahres:
> wenn ein Grundstück neu entsteht als  
  Nachfeststellung (§222),
> wenn sich ein Grundsteuerwert um  
  mehr als 15.000 € ändert als 
  Fortschreibung (§223). 

Frage 11: 
Welche Erklärungen müssen wir 
Grundstückseigentümer abgeben? 
(§258 BewG)
Alle Veränderungen mit Auswirkungen 
auf die Grundsteuerwerte sind bis Ende 
November des jeweiligen Jahres den zu-
ständigen Finanzämtern „anzuzeigen“.
Darüber hinaus muss man nur Erklärun-
gen abgeben, wenn man dazu vom Fi-
nanzamt mit einer Fristsetzung aufgefor-
dert wurde. Die Finanzämter fordern die 
Dateneingabe in elektronischer Form oder 
akzeptieren in Ausnahmefällen schriftli-
che Grundsteuer-Erklärungen.

Frabe 12: 
Warum fordern die Finanzämter die 
elektronische Datenerfassung?
Die Grundstücksdaten sind in den Akten-
ordnern der Finanzämter fast vollständig 
vorhanden, aber die elektronische Erfas-
sung würde die Ämter personell überfor-
dern.

Frage 13: 
Auf welche Grundstücksarten bezieht 
sich dieser Fragenkatalog?
Unsere Mitglieder interessieren sich 
hauptsächlich für
> Wohngrundstücke (EFH, ZFH, MFH)
> Sonstige bebaute Grundstücke 
   (Datschen)
> Unbebaute Grundstücke.
Auf die Besteuerung von Grundstücken 
für Land- und Forstwirtschaft sowie Ge-
werbe gehen wir hier nicht ein.

Frage 14: 
Wann gilt ein Grundstück als „unbebaut“?
Es darf darauf keine „selbständig be-
nutzbaren und überdeckten betretba-
ren Anlagen geben, die dem Schutz von 
Menschen, Tieren oder Sachen dienen. 

Sobald es einen Schuppen oder Bunga-
low gibt, handelt es sich um ein „sonsti-
ges bebautes Grundstück“.

Frage 15: 
Welche Daten braucht das Finanzamt?
> Ort des Grundstücks
> Nummer der Flurstücke
> Eigentümer und Anteile 
> qm und €/qm Bodenrichtwerte
> qm Wohnfläche und €/qm Kaltmiete 
    in EFH, ZFH, MFH
> Gebäude-qm auf sonstigem Grund
> Fertigstellung der Bebauung.
> Diverse Multiplikatoren

Frage 16: 
Was fordert das Finanzamt?
Die Multiplikatoren ergeben sich auto-
matisch bei Berechnung. Das Finanzamt 
erwartet aber die korrekte Eingabe der 
anderen Daten. Das Finanzamt erkennt 
und korrigiert falsche Bodenrichtwerte 
und Nettokaltmieten.

Frage 17: 
Warum sollte man das Zusammenspiel 
der zugrunde liegenden Daten kennen?
Die Rechenformeln sind einfach, jedoch 
sind viele der eingesetzten Faktoren 
zeitabhängig. Dadurch ergeben sich mit 
der Zeit erheblich andere Grundsteuer-
werte. Das sollte man wissen, damit man 
bei den alle 7-Jahre fälligen Neufeststel-
lungen keine „bösen Überraschungen“ 
erlebt. Andernfalls kann man ja auch 
ständig einen Steuerberater befragen. 
Das kostet aber Geld.

RECHT & GESETZ
DAS AKTUELLE THEMA: Grundsteuerreform 

Wie werden die Daten festgelegt und 
wie wirken sie zusammen? 
Wie erhöhen sich die Steuern mit der 
Zeit und welche „Ungereimtheiten“ 
gibt es? Seien Sie gespannt auf die 
Fortsetzung im nächsten Heft.
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Dass auf Curacao so viele Kulturen zu-
sammenleben, liegt natürlich an der 
wechselvollen Geschichte Curaçaos. 
Die Insel war nämlich in spanischer, bri-
tischer und niederländischer Hand und 
diente dabei zeitweise als wichtigster 
Stützpunkt für den Sklavenhandel in der 
Karibik. Davon zeugen noch heute die 
alten Kolonialhäuser mit ihren Hütten 
für die Sklaven, die man überall auf der 
Insel entdecken kann.

Unser Reiseteam

Wir – das sind Marianne Elisabeth und 
Konrad Michael, erfahrene Kreuzfahrer, 
die schon viele Kreuzfahrtgesellschaf-
ten erprobt haben. Rita Helga und Tho-
mas Johann, unsere Neulinge! 

Ein sehr schön gestalteter Weg vom 
Hafen führte uns zum Rif Fort, eine alte 
Festungsanlage. Von dort ging es in we-
nigen Minuten über eine große Brücke in 
die City, kleine Straßen mit bunten Kaf-
fees, bunten Häusern und zahlreichen 
Boutiquen luden zum Bummeln ein.

Ups, trotz Niederlande, ist der Euro hier 
kein Zahlungsmittel, zum Glück hatten 
wir US-Dollar mit dabei, denn nur die 
werden als Zahlungsmittel entgegenge-
nommen. Ein tropischer Markt mit Süd-
früchten und frischem Fisch, direkt am 
Wasser, lud zum Schauen und Staunen 
ein. Am Nachmittag ging es zurück auf 
die Costa Fascinosa. Unser Feedback: 
„Willemstad sehr sehenswert, kari-
bisch bunt, freundlich, ordentlich, si-
cher und es gibt viel anzuschauen“. 

Zu Gast, wo der „Fluch der 
Karibik“ entstand

Am Nachmittag nahm unsere Costa 
Fascinosa Kurs auf St. Vincent, wo wir 
am nächsten Tag mittags im Hafen von 
Kingstown, einliefen.  

Natur pur: Palmen, grüne Hänge ein 
blaugrün schillerndes Meer begeister-
ten uns. Ein kleiner Hafen und karibische 
Rhythmen begrüßten uns. Etwas abseits 
der überlaufenen Touristenpfade, lockt 
Sankt Vincent mit ihrem Kontrast aus 
idyllischen Stränden und menschenlee-

ren Buchten sowie wildem Urwald, ber-
giger Wildnis und Vulkanlandschaften. 
St. Vincent mit seiner Hauptstadt 
Kingstown, einer Fläche von 346 Qua-
dratkilometern und etwa 25.000 Ein-
wohnern ist Teil des Commonwealth 
of Nations und sein Name geht auf das 
Jahr 1498 zurück, als Christopher Ko-
lumbus am Sankt-Vincent-Tag dort an 
Land ging. 
Die atemberaubende karibische Land-
schaft zieht nicht nur Urlauber und Na-
turliebhaber, sondern auch Filmteams 
an, so dass mehrere Orte der Insel zu 
Kulissen der berühmten „Fluch der 
Karibik“-Filme wurden.

Unsere Rubrik für Urlauber: Berichte, Erfahrungen, Inspirationen

EIGENHEIMER UNTERWEGS

An Bord & bereit:
21 Tage Karibik, Atlantik-Rückfahrt
mit Stopps in Teneriffa, Barcelona, 
Marseille – unser Mitglied Konrad 
Michael Kandziora war dabei und 
berichtet.
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Die karibische See um St. Vincent wird 
von Wassersportlern begeistert zum 
Schwimmen, Tauchen, Schnorcheln, Se-
geln und auch Hochseeangeln genutzt. 
Um die Insel herum liegen viele Tauch-
gebiete nicht umsonst wird St. Vincent 
oft als „Critter Capital of the Carribean“ 
genannt: die atemberaubende Flora und 
Fauna der Unterwasserwelt mit Koral-
lenriffen, Muscheln und Schalentieren, 
Anemonen, Froschfischen, Seepferden 
und Vielem mehr machen Langeweile 
beim Tauchen schier unmöglich. 
Und sollte diese doch einmal aufkom-
men, wurden extra für Taucher zwei 
Schiffe auf Grund gesetzt, so dass An-
fänger sich im Wracktauchen üben kön-
nen. 
Das Bat Cave im Buccament Bay bietet 
eine besondere Attraktion: hier kann 
man Fledermäuse in ihrer natürlichen 
Umgebung bei professionell geführten 
Tauchgängen in Fledermaushöhlen be-
obachten. 
Mit einem Katamaran wollten wir heute 
St. Vincent erobern.  Fußläufig im Hafen 
erreichten wir in 3 Minuten unseren Se-
gelkatamaran, die Sky Flirt. 

Tauchparadies Curaçao 

Mit einem Katamaran wollten wir heute 
St. Vincent erobern.  Fußläufig im Hafen 
erreichten wir in 3 Minuten unseren Se-
gelkatamaran, die Sky Flirt. 
Unser Capitano setzte die Segel und wir 
starteten. Die Fahrt ging an der Küste 
entlang, auf der Suche nach Delphinen 
und Walen, zu einem wunderschönen, 
einsamen, schwarzen  Strand umgeben 
von Natur pur. 

Gelegenheit nach bunten Fischen zu 
Schnorcheln und die Seele baumeln zu 
lassen. Auf der Rückfahrt erklang ka-
ribische Musik, unser Capitano öffnete 
ein Rumfässchen und ab ging die Party 
mit im Wind flatternden Segeln. 

In der Abendlichtdämmerung erreich-
ten wir die Costa Fascinosa, um die un-
ser Katamaran Steuermann noch eine 
Extrarunde drehte. 
Unser Schiff lichtete die Anker und 
nahm Kurs auf die Hafenstadt Bridge-
town auf Barbados. 
Schnell noch ein Blick in unsere tägliche 
Bordzeitung, Oggi a Bordo, welcher Dress-
code ist heute erwünscht, es ist eine Tradi-
tion bei Costa, wer Freude daran hat, kann 
sich zum Abend gemäß der Empfehlung 
des Capitano kleiden – heute alle in Weiß. 
Nach einem leckeren Abendessen, geht es 
in das Theater des Schiffes, jeden Abend 
wurden zwei Vorstellungen gegeben, die 
jung und alt begeisterten, Live-Konzerte, 
Musicals, Ballett, Zauberer, Akrobatik und 
die Schiffsmannschaft präsentieren sich 
mit sehr hoher Qualität um uns zu begeis-
tern. Nach dem Theaterbesuch startete auf 
dem Pool Deck – eine weiße Nacht – unter 
dem Sternenhimmel, Singers und Dancer 
traten auf, Eis- und Obstfigurenschnitzer 
zeigten ihr Können, leckere Speisen und 
unsere Mitreisenden erlebten mit uns ge-
meinsam eine feuchtfröhliche Partynacht 
auf dem Pooldeck Lido.  Fortsetzung S. 14

Unsere Rubrik für Urlauber: Berichte, Erfahrungen, Inspirationen

EIGENHEIMER UNTERWEGS

An Bord & bereit:
... und ringsum ein Blau vom 
Schönsten mit Wasser, Wind 
und Wellen.
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Morgens, 7.00 Uhr, die karibische Insel 
Barbados, das Tor zu einem kleinen Pa-
radies mit vielen Traumständen kam in 
Sicht. 
Mit 3000 Sonnenstunden im Jahr und 
einer besonderen Gastfreundlichkeit 
begrüßte uns der Hafen von Bridge-
town. 
Heute wollten wir auf eigene Faust die 
Traumstände entdecken, nur wenige 
Schritte aus dem Hafen heraus, boten 
Taxifahrer ihre Dienste an, feste Prei-
se für Inselrundfahrten, Strandfahrten 
und Sightseeing-Touren waren ausge-
schildert, so dass wir schnell mit un-
serer Taxifahrerin einig wurden, Accra 
Beach soll es sein, Hin- und Rückfahrt 
15 $/Person, auch in Euro konnte be-
zahlt werden. Eine kurze Fahrt brach-
te uns zu einem palmenumsäumten 
Traumstand mit karibisch, hellblauem 
Wasser, hohen Wellen und einem kari-
bischen Uferwanderweg. 
Schnell waren Liege und Sonnenschirm 
zu erschwinglichen Preisen mit dem 
Strandvoigt „Sir Wolter“ verhandelt 
und der Beach mit wenigen sonnen-
hungrigen Besuchern gehörte uns. 

Wie St. Vincent ist auch Barbados ein 
unabhängiger Staat innerhalb des Com-
monwealth. 

Die Hauptstadt Bridgetown mit ihren 
Gebäuden aus der Kolonialzeit und der 
jüdischen Synagoge Nidhe Israel aus 
dem Jahr 1654 lohnte sich anzuschauen. 
Zu den lokalen Traditionen gehören der 
Nachmittagstee und der Nationalsport 
Kricket. 
Am späten Nachmittag wurden wir von 
unserem Taxifahrer wieder abgeholt 
und sicher zu unserer Costa Fascinosa 
gefahren.  Um 18.00 Uhr wurden die 
Anker gelichtet und unser Schiff nahm 
Kurs auf Martinique. 

Einladung zur karibischen Nacht 

Heute unser empfohlener Dresscode – 
rot/schwarz zum Abend. 
Zu einem leckeren, karibischen Abend-
essen mit einem Geburtstagsgast am 
Tisch, wurden wir mit einer Schokola-
dentorte, Champagner und einem Ge-
burtstagslied überrascht. Der Abend 
startete mit einem bunten Tanztheater 
eVolution, gefolgt von der Parade der 
kleinen Kapitäne und Prinzessinnen 
und der Gelegenheit der Teilnahme an 
einem großen Ball. Unter dem Sternen-
himmel startete die lateinamerikani-
sche Nacht mit Musik und Tanz.
 

Unsere Rubrik für Urlauber: Berichte, Erfahrungen, Inspirationen

EIGENHEIMER UNTERWEGS

Die Insel Barbados:
wie ein Blick ins Paradies mit weißen
Sandstränden und azurblauem Meer.
Die Trauminsel Barbados gehört zu 
den Kleinen Antillen im Atlantik.
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Barbados kombiniert paradiesische 
Strände und britischen Charme zu 
einem der beliebtesten Urlaubsorte 
der Karibik.
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Wieviel Reisenden waren denn nun 
eigentlich auf unserem Schiff? 
Unsere deutschsprachige Betreuung 
Simone beantwortete diese Frage: 
maximal 3500 Reisende, unsere Rei-
segruppe diesmal nur 1900 Reisende, 
1100 Costa-Mitarbeitende sorgten für 
einen störungsfreien und angenehmen 
Aufenthalt auf der Costa Fascinosa. 
Davon waren 400 Deutsche Urlauber 
an Bord, ansonsten überwiegend fröh-
lich gestikulierende Italiener, tanzende 
Spanier, unsere französischen Freunde 
und ein buntes Gemisch von karibi-
schen Inselbewohnern, die sich auf der 
Fahrt zwischen ihren Inseln verwöhnen 
ließen.

Martinique: ein Stück Frankreich 
in der Karibik 

Strahlender Sonnenschein, ein blau-
schillerndes Meer –  vor uns lag die Ka-
ribikinsel Martinique. 

Wir liefen um 7.24 Uhr in den Hafen 
Fort-de-France ein. Martinique ist eine 
karibische Insel von rauer landschaft-
licher Schönheit, die zu den Kleinen 
Antillen gehört. Dieses französische 
Überseedépartement besitzt eine cha-
rakteristische Kultur mit einer Mi-
schung aus französischen und westin-
dischen Einflüssen. 

Der größte Ort, Fort-de-France, liegt 
an steilen Berghängen und bietet enge 
Straßen sowie La Savane, einen von Ge-
schäften und Cafés gesäumten Garten. 
In diesem Garten steht eine Statue der 
auf der Insel geborenen Joséphine de 
Beauharnais, der ersten Gemahlin Na-
poleon Bonapartes. 
Die Währung auf der Insel ist der Euro. 

Wir wollten heute auf eigene Faust die 
Insel entdecken. Am Ufer entlang liefen 
wir in Fort-de-France zum Wassertaxi-
stand ca. 20 Minuten. An einem Ticket-
automaten konnte man ein Ticket für 7 
Euro kaufen, um mit dem Wassertaxi 
den Strand Pointe-du-Bout zu errei-
chen. Uns erwartete eine kleine Bucht 
umgeben von Palmen, glasklarem Was-
ser und nahezu alles, was das Herz be-
gehrt. Leider begann ein warmer Som-
merregen auf uns nieder zu prasseln, 
unter einem Palmendach sitzend, den 
Cocktail in der Hand, ließ es sich gut 
aushalten. 

Konrad Michael Kandziora

Unsere Rubrik für Urlauber: Berichte, Erfahrungen, Inspirationen

EIGENHEIMER UNTERWEGS

Perle der Karibik.
Martinique liegt im Herzen der 
Karibik und ist Teil der sogenannten 
„Inseln über dem Winde“. Die West-
küste liegt am Karibischen Meer, die 
Ostküste am Atlantischen Ozean. 
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Freuen Sie sich auf den letzten Teil unserer 
Fortsetzung in der nächsten Ausgabe.

Blick auf den Diamantfelsen, Rocher du Diamant, 
eine kleine unbewohnte Insel zwei Kilometer vor 
der Südwestküste von Martinique.
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(DJD). Bewegung in der Natur und all-
tägliche Sorgen hinter sich lassen: 
Der Wald ist für viele Menschen ein 
wichtiger Erholungs- und Freizeitort. 

Mehr als zwei Drittel der Deutschen 
gehen mindestens einmal pro Monat in 
den Wald. Diese Waldbesuche dauern 
durchschnittlich knapp zwei Stunden 
und werden vor allem für körperliche 
Aktivitäten genutzt. 

Zu diesen Ergebnissen kam eine Befra-
gung im Auftrag des Bundesministeri-
ums für Ernährung und Landwirtschaft 
(BMEL). Wälder tragen darüber hinaus 
auf vielfältige Weise zur Gesundheit 
der Menschen bei. 
Sie liefern nicht nur saubere Luft, fri-
sches Trinkwasser, gesunde Lebens-
mittel und Heilpflanzen. Waldbesuche 
wirken sich außerdem positiv auf die 
körperliche, geistige und soziale Ge-
sundheit aus. 
Das wurde wissenschaftlich mehrfach 
erforscht und erwiesen.

Klimakrise schadet Wäldern

Den Wäldern geht es aber vielfach 
selbst nicht gut. 

Sie leiden stark unter den Folgen der 
Klimakrise, wie der aktuelle Waldzu-
standsbericht des BMEL deutlich zeigt. 
Vor allem die hohen Temperaturen und 
ausgedehnten Dürreperioden der ver-
gangenen Jahre haben unseren Wäl-
dern stark zugesetzt. So sind nur 21 
Prozent der untersuchten Bäume ohne 
Kronenschäden. 

Forstleute und Waldbesitzende stehen 
vor der Aufgabe, die Vitalität und Resi-
lienz der Wälder zu stärken und für die 
Zukunft zu sichern. 
Wälder reagieren aber nicht nur auf Kli-
maveränderungen, sie helfen auch bei 
der Anpassung an die Folgen der Kli-
makrise. Sie entziehen der Atmosphä-
re Kohlendioxid (CO2) und produzieren 
Holz und Sauerstoff. 
Allein die deutschen Waldgebiete bin-
den jährlich rund 56 Millionen Tonnen 
CO2. Verstärkt wird das durch die Spei-
cherung in langlebigen Holzprodukten. 
Hier werden noch einmal sechs Millio-
nen Tonnen Kohlendioxid pro Jahr ge-
bunden. 

DEUTSCHE WALDTAGE: 15. bis 17. September 2023

UNSER TIPP FÜR SIE

"Gesunder Wald. 
Gesunde Menschen!“.
So lautet das Motto 
der Deutschen Waldtage. 
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Darüber hinaus bieten Wälder einen 
natürlichen Hitzeschutz und tragen 
zur Abmilderung von extremen Wette-
rereignissen bei.

Gemeinsam für den Wald

Die Bedeutung eines intakten Ökosys-
tems Wald für die Gesellschaft und 
Umwelt steht daher im Fokus der 
Deutschen Waldtage 2023, einer Initi-
ative des BMEL. 
Vom 15. bis 17. September 2023 finden 
zum Thema „Gesunder Wald. Gesunde 
Menschen!“ deutschlandweit zahlrei-
che Veranstaltungen statt. 
Alle Bürgerinnen und Bürger werden 
dazu herzlich in die Wälder eingela-
den, um sich mit Waldexpertinnen und 
-experten vor Ort darüber auszutau-
schen, welche Beiträge Wälder für die 
Gesundheit der Menschen erbringen 
und wie diese selbst gesund und zu-
kunftsfähig erhalten werden können. 

Unter www.deutsche-waldtage.de gibt 
es mehr Details und alle regionalen 
Veranstaltungen im Überblick.

Unser Tipp: 
Ab in die Uckermärkische 
Wildnis!

(DJD). Zurück zum Ursprünglichen 
heißt es in gleich drei Nationalen Natur-
landschaften in der brandenburgischen 
Uckermark. 
Besucher, die erleben möchten, wie die 
Natur langsam zu ihrem Urzustand zu-
rückkehrt, finden in einem uralten Bu-
chenwald, in Deutschlands einzigem 
Auennationalpark und im Naturpark 
Uckermärkische Seen aktive Entspan-
nung. Inmitten des Biosphärenreser-
vates Schorfheide-Chorin beispiels-
weise liegt der Buchenwald Grumsin, 
der seit 2011 den UNESCO-Weltnatur-
erbe-Status trägt. 
Ein Verzeichnis von Übernachtungs-
möglichkeiten für längere Aufenthalte 
gibt es online unter www.tourismus-
uckermark.de. 
Besucher, die den Wald ausgiebig ken-
nenlernen möchten, starten am besten 
am Infopunkt Grumsin in Angermünde 
zu einer Tour oder Führung auf ver-
schiedenen Rundwegen.

UNSER TIPP FÜR SIE
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Den Wald mit allen 
Sinnen erleben
und entdecken.
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Durch den Grumsin, 
einen uralten Buchenwald, 
werden regelmäßig 
Führungen angeboten. 

DEUTSCHE WALDTAGE: 15. bis 17. September 2023
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RUND UMS HAUS
Anzeige
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RUND UMS HAUS

■ SONNENSCHUTZ
■ ENERGIEEINSPARUNG
■ SICHERHEIT
■ WETTERSCHUTZ

Ernst-Laas-Str. 11 
15517 Fürstenwalde
T  (0) 3361 - 30 60 10
F  (0) 3361 - 30 60 09
M (0) 172 - 3155960
Mail: buero-fuerstenwalde@heimhaus.de

Anzeige
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FASSADEN- IMPRÄGNIERUNG/
HYDROPHOBIERUNG 
Auch Klinkerfassaden sind ständiger 
Feuchtigkeit und Umwelteinflüssen 
ausgesetzt. Über die Jahre schädigt 
diese Feuchtigkeit der Bausubstanz 
und mindert die Isoliereigenschaft 
deutlich. Tests haben ergeben, dass 
schon bei einer Feuchtigkeit von 5 % 
die Dämmleistung des Mauerwerks 
um bis zu 50 % reduziert wird. 

Schützen Sie Ihre Fassade durch eine 
Hydrophobierung.

Betonsteine, ob alt oder neu, sind 
schutzlos der Witterung ausge-
liefert. Schon nach relativ kurzer 
Zeit sind neue Pflastersteine und 
Terrassenplatten durch Witterung 
und sauren Regen aufgeraut. 

Ist Hochdruckreinigung die Lösung? 
Nein, eine Behandlung mit Hochdruck-
reinigern beschädigt Steine nur noch 
mehr. 

Die Alternative:
Mit leistungsfähi-
gen, mobilen Sanie-
rungsmaschinen und 
mit einem spritzge-
schützten Wasch-
system kann jeg-
licher Schmutz 

von Pflastersteinen und Terrassen-
platten umweltfreundlich entfernt 
werden. Die Flächen werden gleich-
zeitig in einem speziellen Verfahren 
mit einem Langzeitschutz® gegen 

erneuten Flechten- & Algenbewuchs 
ausgerüstet. 
Außerdem für Sie:
· Spezielle Fassaden- und Holzbe- 
  schichtungen vom Profi.
· Entfernen von Algen-Pilz-Flechten 
  und sogenannten Rotalgen.

Ihr Profi: M.G BauTenschutz
Florastraße 86, 13187 Pankow
Servicetelefon:  +49 177 635 30 78
www.baumg.jimdofree.com
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Der Profi-Tipp: So bleiben Fassade, 
Natursteine & Terrasse schön.

Anzeige

Abpralleffekt 
gegen Feuchtigkeit!

HOLZ-BESCHICHTUNG ·  FASSADEN-REINIGUNG ·  ANSTRICHE

RUND UMS HAUS

Elastische und robuste 
wasserabweisende 
Beschichtungen 
in vielen Farben.

Die Hydrophobierung 
ist auch für 
Klinkerfassaden
bestens geeignet.

VORHER

VORHER

VORHER

NACHHER

NACHHER

NACHHER
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RUND UMS HAUS

(djd). Die spürbar gestiegene Inflation 
in Deutschland lässt Verbraucher nach 
zukunftssicheren Anlagen in Sachwer-
ten suchen. 

Dazu gehören der Kauf, die Modernisie-
rung und Sanierung einer Immobilie. 
Gerade diese lässt sich durch den Ein-
bau eines modernen Kachelofens vom 
Fachmann noch einmal deutlich auf-
werten. Denn Heizen mit Holz wird als 
erneuerbare Energie auch beim neuen 
Gebäudeenergiegesetz (GEG) eine Op-
tion sein, um die 65 Prozent-Erneuer-
baren-Vorgabe zu erfüllen. Die nach-
haltige, CO2-neutrale Wärmequelle ist 
zugleich nachhaltig im Werterhalt. 

Wertanlage vom Ofenbauer
 
Für eine selbst genutzte oder vermie-
tete Immobilie kann ein moderner Ka-
chelofen, Heizkamin oder Kaminofen 
eine krisensichere und solide Geldan-
lage sein, die sich langfristig auszahlt. 

Für eine zukunftssichere und zugleich 
wirtschaftliche Lösung sollte man die 
Beratung eines erfahrenen Ofen- und 
Luftheizungsbauers nutzen. Er stimmt 
das System individuell auf alle Anfor-
derungen ab, damit es auf dem energie-
technisch neuesten Stand ist.

Die Kachelofentage vom 29. September 
bis 7. Oktober bieten die Gelegenheit, 
sich umfassend über Kachelöfen, Heiz-
kamine und Kaminöfen zur Aufwertung 
einer Immobilie zu informieren. 
Adressen von Ofenbauern in der Nähe 
gibt es auf www.kachelofenwelt.de. 

THEMA HEIZEN: Eine Investition, die sich langfristig auszahlt
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Kachelofentage 2023: 
Ein Kachelofen 
kann den Wert einer 
Immobilie steigern

Unser
Tipp!

Anzeige

25 Jahre - Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen

Verkauf von Häusern *Grundstücken*Wohnungen
kostenlose Bewertung und individuelle Beratung, Service von A-Z

25 Jahre - Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen

Verkauf von Häusern *Grundstücken*Wohnungen
kostenlose Bewertung und individuelle Beratung, Service von A-Z

25 Jahre - Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen

Verkauf von Häusern *Grundstücken*Wohnungen
kostenlose Bewertung und individuelle Beratung, Service von A-Z

Dipl.-Ing. Klaus-Dieter Jakob
Mitglied im Verband der Eigenheim- und Grundstücksbesitzer 

Mitglied im Ring Deutscher Makler 
__________________________________________________________________

Büro: 15745 Wildau, Bahnhofsplatz 3 (direkt am S- Bahnhof)
Tel. (03375) 50 32 56  *   mobil 0172 - 310 23 03

E-Mail: immobilienbuero_jakob@web.de

__________________________________________________________________

Büro: 15745 Wildau, Bahnhofsplatz 3 (direkt am S- Bahnhof)
Tel. (03375) 50 32 56  *   mobil 0172 - 310 23 03

E-Mail: immobilienbuero_jakob@web.de

__________________________________________________________________

Büro: 15745 Wildau, Bahnhofsplatz 3 (direkt am S- Bahnhof)
Tel. (03375) 50 32 56  *   mobil 0172 - 310 23 03

E-Mail: immobilienbuero_jakob@web.de

Seit 1993 für Sie da. 
Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen.

Unsere Leistungen für Sie im Überblick –
Service von A bis Z
· kostenlose Bewertung Ihrer Immobilie 
· Beschaffung zum Verkauf erforderlicher Unterlagen
· Einholen von grundstücksbezogenen Auskünften
· Erstellung des Exposés mit allen erforderlichen    
  Informationen
· Internetwerbung
· individuelle Besichtigungen mit Kaufinteressenten
· Verhandlungsführung mit Kaufinteressenten
· Vorbereitung des notariellen Kaufvertragsabschlusses
· Begleitung zum Notar
· Vorbereitung der Objektübergabe
Alle unsere Leistungen erfolgen in Abstimmung mit 
Ihnen als Auftraggeber.
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Mein Rezept: Gegrillte Wassermelone mit Feta
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ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN:
2 EL Obstessig
2 EL Zitronensaft
4 EL Sonnenblumenöl
Salz, Pfeffer
Salat nach Wunsch, z.B. 
200 g Römersalatherz oder Rucola
3 kg Wassermelone
150 g Feta oder Mozzarella
Öl zum Einstreichen

ZUBEREITUNG:
Essig, Zitronensaft und 4 EL Öl verquir-
len. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. 
Salat putzen, waschen, trocken schüt-
teln und klein schneiden. 
Melone waschen und in 2–3 cm dicke 
Stücke schneiden. Kerne wenn möglich 
entfernen. Mit Öl dünn einstreichen. 
Auf einem heißen Grill oder einer Grill-
pfanne ca. 4 Minuten unter Wenden grillen. 

Salat und Vinaigrette mischen und zur 
Melone anrichten. Feta-Käse zerbröseln 
und darüberstreuen oder kleine Mozza-
rella-Kugeln unterheben.

WIR FÜR SIE

Aus der Küche
UNSER REZEPT FÜR SIE
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Saftig, 
sommerlich &
soooo lecker!

Für den Grill 
einfach die 
Melone in Spalten 
schneiden, die groben 
Kerne entfernen und 
die Stücke dünn 
mit Öl bestreichen.
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WIR FÜR SIE

… im JULI … im SEPTEMBER… im AUGUST

… zum 35. Martin Thom 

… zum 65.
Michael Buchweitz
Joachim Bädelt

… zum 70.
Adelheit Herz
Bernd Sauer

… zum 75. Horst Hildebrandt

… zum 80. Franz Janser

… zum 85. Hans Ziemann

… zum 25. 
Karin Kunz

… zum 55.
Claudia Zaczyk

… zum 60.
Ralf Mansee
Lutz Weser

… zum 65. 
Karola Rohda

… zum 70.
Kerstin Jakob

… zum 75. 
Renate Gottwald

… zum 80. 
Erdmute Labes

… zum 85. 
Edith Liese

… zum 90. 
Wolf-Dieter Pfefferkorn

… zum 55. 
Mario Bengs
Ronald Jakobeschky

… zum 60. 
Andreas Steffen
Sylvia Nörenberg
Klaus Klingauf

… zum 65. Frank Melchert

… zum 70. Ute Buchda

… zum 75. Sylvia Pomrehn

BITTE NICHT VERGESSEN: MITGLIEDSBEITRAG

Wir bitten alle unsere Mit-
glieder, an den Mitglieds-
beitrag zu denken.

Auf Grund von vielen Nach-
fragen noch einmal der 
Hinweis vom Vorstand: 
Es handelt sich um einen 
wiederkehrenden jährli-
chen Mitgliedsbeitrag laut 
Beitragsordnung in der 
Satzung des Eigenheimer-
verbandes. Für Mitglieds-
beiträge werden keine 
Rechnungen verschickt.

Bitte denken Sie selbst
an die Überweisung des 
Beitrages auf unser Konto:
Kontoinhaber: 
Verband der Eigenheim- und 
Grundstücksbesitzer e.V.
IBAN: 
DE84 1605 0000 3641 0218 89
Bank:
Mittelbrandenburgische 
Sparkasse
    

                                                 AUFNAHMEANTRAG

in den Verband der Eigenheim-und Grundstücksbesitzer in Berlin und Brandenburg 1990 e.V.

Verband der Eigenheim- und Grundstücksbesitzer in 

Berlin und Brandenburg 1990 e.V.

Geschäftsstelle und Büroanschrift

Wilhelm-Blos-Str. 2

12623 Berlin

                                     Tel..   (030) 565 845 27

                                     Fax.:  (030) 565 929 78

Ihr erster Ansprechpartner bei Rechtsproblemen und 

speziellem Versicherungsschutz für Eigenheimer

Antragsteller 1 Antragsteller2

Name: Name:

Vorname: Vorname

Wohnanschrift   (Straße / PLZ /Ort)

Geburtstag: Geburtstag:

Telefon Telefon

E-Mail E-Mail

Selbstständig                    □              Angestellt:      □ Selbstständig       □                Angestellt         □

Arbeitslos                        □               Rentner:         □ Arbeitslos:          □                Rentner:             □

Berufliche Tätigkeit: Berufliche Tätigkeit:

Beruf: Beruf:

Ich habe die Satzung und die Beitragsordnung gelesen und erkenne sie an. Mit meiner Unterschrift trete ich als Mitglied 

dem Verband bei und verpflichte mich, die Satzung und Beitragsordnung einzuhalten:

Datum: Datum:

Unterschrift: Unterschrift:

SEPA – Lastschriftmandat    für SEPA – Basis- Lastschriftverfahren        

Name und Anschrift des Zahlungsempfängers (Gläubiger)                                          Wiederkehrende Zahlungen   

Verband der Eigenheim-und 

Grundstücksbesitzer in Berlin und 

Brandenburg 1990 e.V.
Wilhelm-Blos-Str. 2     12623 Berlin

                            Tel.    (030) 565 845 27

                            Fax.:  (030) 565 929 78

                       

Gläubiger-Identifikationsnummer. 

DE91ZZZ00000597888

Mandatsreferenz:   

Ich/Wir ermächtige(n) den Verband der Eigenheim-und Grundstücksbesitzer im Land Brandenburg 1990 e.V. den 

Mitgliedsbeitrag bei Fälligkeit von meinem /unseren Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir 

mein/unser Kreditinstitut an, die vom Verband der Eigenheim-und Grundstücksbesitzer im Land  Brandenburg 1990 

e.V. auf mein/unser Konto gezogene Lastschriften einzulösen.

Entstehende Rückbuchungsgebühren des Kreditinstitutes gehen zu meinen/unseren Lasten, wenn diese durch mich/uns

verschuldet wurde.

Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum die Erstattung des 

belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unseren Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber::(Vorname,Name,Anschrift)

Kreditinstitut:

IBAN:  Unterschrift/Unterschriften:

Ort/Datum:

✁

Alternativ bieten wir Ihnen die Möglichkeit, unser Angebot der SEPA-Lastschrift zu nutzen. 
Ein Formular dafür finden Sie hier. Es dankt der Vorstand.    
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Wir gratulieren!
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Eigenheimer
WIR

                  IN BRANDENBURG UND BERLIN

Wir sind für Sie da.
In jeder neuen Ausgabe versuchen wir 
auf allgemein kritische Fragen Antwor-
ten zu geben. Manchmal benötigen wir 
aber auch Ihre Hilfe. 

Bitte teilen Sie uns mit… 
wenn sich Ihre Adresse geändert hat.
Bitte melden Sie sich…
wenn sich Ihre Bankverbindung 
geändert hat und übermitteln Sie uns  
Ihre neuen Daten.

Sie haben keine aktuelle Ausgabe 
erhalten?
Kein Problem, bitte melden Sie sich. 
Wir kümmern uns und schicken Ihnen 
gerne ein Exemplar nach. 

www.eigenheimer.de

Für den Inhalt der Artikel sind ausschließlich die jeweiligen Autoren verantwortlich.

Bleiben Sie 
informiert.

Das Fachblatt für den Verband der Eigenheim- und Grundstücksbesitzer Brandenburg und Berlin 1990 e.V.

... und lesen ---> 
Sie alle neuen Infos 
direkt auf Ihrem Smartphone    

Scannen 
Sie diesen 

<--- QR-Code
mit einer QR-

Code-App


